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Relevanz von ÖNORMEN
Anerkannte Regeln der Technik

Die (allgemein) anerkannten Regeln
der Technik sind technische Regeln
bzw. Technikklauseln für den Entwurf
und dieAusführung von baulichenAn-
lagen oder technischen Objekten.

Es sind Regeln, die in der Wissen-
schaft als theoretisch richtig erkannt
sind und festgelegt sind, in der Praxis
bei dem nach neuestem Erkenntnis-
stand vorgebildeten Techniker durch-
weg bekannt sind und sich aufgrund
fortdauernder praktischer Erfahrung
bewährt haben. Sie stellen nach Werk-
vertragsrecht für den Sollzustand eine
Mindestanforderung dar und bei Nicht-
einhaltung liegt schon ein Mangel vor.

Die allgemein anerkannten Regeln
der Technik umfassen daher
insbesondere ÖNORMEN bzw. ÖVE-
Bestimmungen. Für gültige ÖVE-Be-
stimmungen bzw. ÖNORMEN besteht
die Vermutung, dass sie den allgemein
anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen.

Entscheidungdes VwGHbzw. des
OGH zur Relevanz von ÖNORMEN

1. Belegstellen: OGH 4 Ob356/86;
10 Ob24/09s

"ÖNormen können durch tat-
sächliche Übung der beteiligten
Verkehrskreise zum Handels-
brauch oder zur Verkehrssitte er-
starken. Eine wiederholte Anwen-
dung bestimmter ÖNormen durch
die in Betracht kommenden Ver-
kehrskreise kann somit dazu füh-
ren, dass diese auch in künftigen

Fällen mit ihrer Anwendung rech-
nen und insbesondere techni-
sche Angaben im Zweifel im Sin-
ne einer bestimmten ÖNORM aus-
legen."

2. Belegstellen: 10 0b24/09s

"Auch ONORMEN stellen nach
herrschender Auffassung zwar
eine Zusammenfassung üblicher
Sorgfaltsanforderungen an den
Werkunternehmer dar, sie sind
aber bloß Richtlinien, die als Ver-
tragsbestandteile gelten sollen.
Demgemäß kommt ihnen, soweit
sie - wie hier - nicht durch kon-
krete Rechtsvorschriften im Sinn
einer Anordnung durch den Ge-
setz- oder Verordnungsgeber für
verbindlich erklärt wurden nur un-
ter folgenden Umständen Bedeu-
tung zu:

Soweit sie kraft Vereinbarung
(auch konkludent) zum Gegen-
stand von Verträgen gemacht
wurden oder wenn sie durch tat-
sächliche Übung der beteiligten
Verkehrskreise zum Handels-
brauch oder zur Verkehrssitte er-
starken und daher zur ergänzen-
den Vertragsauslegung heranzu-
ziehen sind.

Wurde die Art und Weise der
Werkerstellung im Bau- oder im
sonstigen Werkvertrag nicht aus-
drücklich anders festgelegt, so
hat der Auftragnehmer das Werk
dessen Art entsprechend so zu
erstellen, wie es die

OEK-Fachinformation
zu ÖVE/ÖNORM E 8001-

1/A4
Mit ÖVE/ÖNORM E

8001-1/A4:2009 wurde der
Abschnitt 10 – Nullung von
ÖVE/ÖNORM E 8001-
1:2000 überarbeitet und an
verschiedene Teile des EU-
Dokuments HD60364 ange-
glichen.

Regeln der ÖVGW
Abstände gastechnische/

elektrische Anlagen
Näherungen, Parallel-

führungen und Kreuzun-
gen zwischen Gasrohrlei-
tungen, gastechnischen
Anlagen und elektrischen
Anlagen (wie Kabel, Freilei-
tungen, Erder)

Prüfung elek. Geräte
und Maschinen –

Übersicht der Prüfungen
Gemäß ETG 1992

sind elektrische Anlagen
und Betriebsmittel so zu er-
richten, herzustellen, in-
stand zu halten und zu be-
treiben, dass ihre Betriebs-
sicherheit, die Sicherheit
von Personen und Sa-
chen, gewährleistet ist.

Diebstahl

Vorsicht bei Faxzusen-
dungen „Branchenver-

zeichnis“
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Fachinformation des Österreichischen
Elektrotechnischen Komitees – OEK
Erläuterungen zu ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A4:2009-04-01

Mit ÖVE/ÖNORM E 8001-1/
A4:2009 wurde derAbschnitt 10
– Nullung von ÖVE/ÖNORM E
8001-1:2000 komplett überar-
beitet und an verschiedene Tei-
le des Europäischen Harmoni-
sierungsdokuments CENELEC
HD 60364 (Basis IEC 60364)
angeglichen.

Dabei wurden folgende Ver-
schärfungen gegenüber der bis-
herigen Fassung der Bestim-
mungen für die Nullung für not-
wendig erachtet:

a) Die Bestimmungen über
dieAusschaltzeiten im Fehlerfall

sollten an das internationale Ni-
veau im Sinne einer Verringe-
rung des Restrisikos angegli-
chen werden.

b) Die Errichtung von Ver-
braucheranlagen mit PEN-Lei-
ter (TN-C-System) innerhalb
von Gebäuden (nunmehr „elek-
trisch versorgte Objekte“) sollte
aus EMV-Gründen deutlich ein-
geschränkt werden.

Jeder PEN-Leiter, der be-
stimmungsgemäß an mehre-
ren, räumlich voneinander ent-
fernten Punkten direkt oder
über Schutzerdungsleiter mit

Erde verbunden ist, jedoch
gleichzeitig einen Betriebsstrom
führt, kann Ströme überErdeund
fremde leitfähige Teile verursa-
chen. Diese Ströme verursa-
chen in den umgebenden Berei-
chen magnetische Felder. Die-
se Ströme und Felder können
sich insbesondere auf empfind-
liche Betriebsmittel und vernetz-
te Einrichtungen der Informati-
onstechnik nachteilig auswirken.

Erläuterungsbedarf ergibt
sich einerseits durch aus der für
eine Norm gebotenen Kürze der
Formulierungen ohne umfang-

Übung des redlichen Ver-
kehrs (§ 914 ABGB) erfordert
und für ein solches Werk orts-
üblich und angemessen ist;
dabei sind auch die jeweils
anerkannten Regeln des für
diese Werkerstellung maßge-
benden Fachs anzuwenden:
Im Bereich der Bauwirtschaft
sind das die allgemein aner-
kannten Regeln der Bautech-
nik und Baukunst.

Sind in den Werkvertrag
die einschlägigen ONORMEN
einbezogen, so ist die Einhal-
tung der Regeln ohnedies
ausdrücklich vereinbart. Aber
auch ohne deren Einbezie-
hung gilt nichts anderes:
Dann sind die Regeln als Ver-
kehrssitte oder Gebräuche im
Geschäftsverkehr zu beach-
ten. ln diesem Zusammen-
hang kann auch § 922 ABGB
ins Treffen geführt werden,
soweit dort darauf verwiesen
wird, was im redlichen Ver-
kehr üblicherweise unter den

jeweils gegebenen Umstän-
den erwartet werden kann."

Handelsbrauch i.S. des
UGB:

§ 346. Unter Unternehmern
ist in Hinblick auf die Bedeutung
und Wirkung von Handlungen
und Unterlassungen auf die im
Geschäftsverkehr geltenden
Gewohnheiten und Gebräuche
Rücksicht zu nehmen.

Verkehrssitte i.S. desABGB
(konkludente Handlungen):

§ 863. (1) Man kann seinen
Willen nicht nur ausdrücklich
durch Worte und allgemein an-
genommene Zeichen; sondern
auch stillschweigend durch sol-
che Handlungen erklären, wel-
che mit Überlegung aller Um-
stände keinen vernünftigen
Grund, daran zu zweifeln, übrig
lassen.

(2) In Bezug auf die Bedeu-
tung und Wirkung von Handlun-
gen und Unterlassungen ist auf

die im redlichen Verkehr gelten-
den Gewohnheiten und Gebräu-
che Rücksicht zu nehmen.

Conclusio:

ÖNORMEN stellen nach
herrschender Rechtsauffassung
zwar eine Zusammenfassung
üblicher Sorgfaltsanforderungen
(an den Werkunternehmer) dar,
die als Vertragsbestandteile
gelten sollen. Es kommt ihnen,
soweit sie nicht durch konkrete
Rechtsvorschriften, zB durch die
ETVo bzw. ETG, für verbindlich
erklärtwurden,auchunter folgen-
den Umständen Bedeutung zu:

Soweit sie Kraft einer Verein-
barung (auch nach Verkehrssit-
te) zum Gegenstand von Verträ-
gen gemacht wurden oder wenn
sie durch tatsächliche Übung
der beteiligten Verkehrskreise
zum Handelsbrauch oder zur
Verkehrssitte erstarken, sind sie
daher zur ergänzenden Ver-
tragsauslegung heranzuziehen.
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reiche Erläuterungen (die imAn-
hang E von ÖVE/ÖNORM E
8001-1/A4:2009 enthaltenen
Erläuterungen sind, wie die Pra-
xis zeigt, nicht umfassend
genug).

Zum anderen beschäftigt sich
dieser Teil der Norm mit Maß-
nahmen zur Verbesserung des
EMV-Verhaltens genullterAnla-
gen, die nicht nur aus der Sicht
der störenden Betriebsmittel
(hier der elektrischen Anlage),
sondern auch aus der Sicht der
beeinflussten Betriebsmittel ge-
sehen werden müssen. Eine
Aufgabenstellung bei der Über-
arbeitung von Abschnitt 10 war
es, die Fünf-Leiterinstallation
innerhalb von Gebäuden von ei-
ner Empfehlung in eine norma-
tive Bestimmung umzuwandeln,
da im Bereich von Anlagen im
TN-C-System bestimmte Be-
triebsmittel der Informations-
technik gestört werden können.

Allerdings muss auch dem
Argument Berechtigung einge-
räumt werden, dass der Auf-
wand dafür in bestimmtenAnla-
gen unzumutbar hoch ist, wenn
die in diesenAnlagen eingesetz-
te Informationstechnik entspre-
chend erhöhte Störfestigkeit auf-
weist und zusätzliche Maßnah-
men gesetzt werden.

Eine andere Möglichkeit zur
Vermeidung von EMV-Proble-
men ist die Anwendung eines
komplexen, eng vermaschten
Erdungs-, Potenzialausgleichs-
und Blitzschutzsystems. Mit der
damit erzielten großflächigen
Aufteilung von Ausgleichsströ-
men werden EMV-Probleme
vermieden (zB in Kraftwerken
undAnlagen der Industrie).

Generell gilt, dass sich an
den Bestimmungen für Vertei-
lungsnetze inhaltlich nichts geän-

dert hat, da die Abschnitte
10.2.2.2 bis 10.2.2.4 sich aus-
schließlich auf Verbraucheranla-
gen beziehen, die in Abschnitt
3.1.10 klar abgegrenzt sind.
Das TN-C-System mit Verbin-
dung des PEN-Leiters zur ver-
braucherseitigen Erdungsanla-
ge wird wegen seiner sicher-

heitstechnischen Vorteile unver-
ändert beibehalten. Innerhalb
eines Objektes mit eingebauter
Netztrafostation oder bei meh-
reren Anspeisungen aus dem
öffentlichen Verteilungsnetz
kommt es dabei zu mehrfachen
Verbindungen des PEN-Leiters
mit der Erdungsanlage des Ob-
jektes. Dies ergibt sich aus den
Anforderungen der Nullungsver-
ordnung für das öffentliche Ver-
teilungsnetz.

Interpretationsbedürftige
Textabschnitte von ÖVE/
ÖNORM E 8001-1/A4:2009

Abschnitt 3.1.7 (elektrisch
versorgtes) Objekt:

Bauwerk einschließlich zuge-
höriger Außenanlagen mit ge-
meinsamer Versorgungseinrich-

tung für elektrische Energie
(Hausanschluss, Transformator,
Generator) und Hauptpotenzial-
ausgleich

Als Objekt im Sinne dieser
Bestimmungen gelten auch Ge-
bäudekomplexe, bestehend aus
mehreren Bauteilen, die sowohl
gemeinsam mit elektrischer En-

ergie versorgt werden als auch
ein gemeinsames System für
den Hauptpotenzialausgleich
aufweisen.Auch elektrische Ver-
braucheranlagen ohne Gebäu-
de, jedoch mit einem gemeinsa-
men Anschluss gelten als ein
elektrisch versorgtes Objekt.

Abschnitt 3.1.10 Verbrau-
cheranlage: Gesamtheit aller
elektrischen Betriebsmittel in-
nerhalb eines elektrisch ver-
sorgten Objekts ab der techni-
schen Grenze des Verteilungs-
netzes (gemäß Bild ), ausge-
nommen die technisch dem Ver-
teilungsnetz zuzurechnenden
Teile des Hausanschlusses

Im Objekt allfällig vorhandene
Stromquellen gehören nicht zur
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Verbraucheranlage in diesem
Sinne.

Abschnitt 10.2.2.1 Erdungs-
bedingungen für Verteilnetze,
Ziffer 1: Für derartige (zB öffent-
liche) Verteilungsnetze müssen
folgende Bedingungen eingehal-
ten werden.

Der PEN-Leiter muss in der
Nähe der Stromquelle (des
Transformators) und nahe den
Enden der Netzausläufer geer-
det werden (Betriebserdung).
Als Netzausläufer gelten dabei
Abzweige mit einer Länge von
mehr als 100 m. In neu zu errich-
tenden Netzen, an die überwie-
gend Verbraucheranlagen mit
Nullung als Maßnahme des Feh-
lerschutzes angeschlossen wer-
den, sind Erdungen an den En-
den der Netzausläufer nur dort
erforderlich, wo netzseitig Über-
spannungs-Schutzeinrichtungen
zum Einsatz kommen.

Abschnitt 10.2.2.3 Erdungs-
bedingungen in Verbraucheran-
lagen mit eigener Stromquelle:

„In Verbraucheranlagen mit
einer einzigen Stromquelle
(Transformator oder Generator),
darf der Sternpunkt nur an einem
Punkt geerdet werden (Betriebs-
erdung). Innerhalb des Objektes
sind N-Leiter und PE-Leiter ge-
trennt zu führen (TN-S-System).“

Abschnitt 10.2.2.4Erdungsbe-
dingungen in Verbraucheranla-
gen mit mehreren Stromquellen.

ANMERKUNG: Physikali-
sche Grundsätze für den Paral-
lelbetrieb mehrerer Stromquel-
len innerhalb eines elektrisch
versorgten Objektes siehe An-
hang E.

Abschnitt 10.2.2.4.1Ausfüh-
rung mit Sternpunkts-Verbin-
dungs-Leitung (SVL).

Werden innerhalb eines

elektrisch versorgten Objektes
mehrereStromquellen (zBTrans-
formatoren,Generatoren),einzeln
oder parallel betrieben, so sind
die Sternpunkte dieser Strom-
quellen vorzugsweise mittels ei-
nes Sternpunkt-Verbindungs-Lei-
ters (SVL) (siehe 3.3.3.7) zu ver-
binden. Dieser Sternpunkt-Ver-
bindungs-Leiter (SVL) muss an
einem einzigen Punkt geerdet
werden. Ab diesem Punkt muss
die Anlage als TN-S-System er-
richtetwerden.DerPE-Leiterdarf
beliebig oft zusätzlich geerdet
oder mit dem Potenzialausgleich
verbunden werden.

ANMERKUNG Diese Lö-
sung setzt voraus, dass die Ent-
fernung zwischen den verschie-
denen Stromquellen nicht zu
groß ist. Andernfalls kann die
Ausschaltbedingung im Fehler-
fall wegen zu hoher Schleifenwi-
derstände nicht oder nur mit ho-
hemAufwand erfüllbar sein.

Abschnitt 10.2.2.4.2Alterna-
tiveAusführung.

Ist aus technischen Gründen
eine Ausführung gemäß
10.2.2.4.1 nicht sinnvoll reali-
sierbar, so darf die Speisung
des elektrisch versorgten Objek-
tes auf mehrere einzelne Strom-
quellen oder mehrere Gruppen
von Stromquellen mit jeweils
separatem SVL aufgeteilt wer-
den, deren Sternpunkte bzw.
Sternpunkt-Verbindungs-Leiter
jeder für sich geerdet sind. Eine
Zusammenschaltung dieser
Gruppen sollte vermieden wer-
den.

Hinweis: Mit der Elektrotech-
nikverordnung2002/A2,BGBL. II
Nr. 223 vom 12. Juli 2010 wurde
die o.a. ÖVE/ÖNORM (mit Aus-
nahme desAbschnittes 10.2.2.4)
alsSNT-Bestimmungfürverbind-
lich erklärt. Neue Anlagen sind
bereits seit 1. Jänner 2011 dem-

Vorsicht bei Faxzusen-
dungen „Branchenver-
zeichnis Gelbe-Seiten-

Oesterreich.com“
HEROLD Business Data,

Herausgeber von Telefonbü-
chern und Gelben Seiten, warnt
vor Faxzusendungen für das
„Branchenverzeichnis Gelbe-
Seiten-Oesterreich.com“, die an
öster. Firmen gesendet werden
und in keinem Zusammenhang
mit HEROLD stehen.

Zahlreiche Firmen erhalten
unzulässige Werbefaxe mit der
Aufforderung, ihre Firmeninfor-
mationen einem sogenannten
„Branchenverzeichnis Gelbe-
Seiten-Oesterreich.com“ be-
kannt zu geben.

Beachtet werden sollte
weiters, dass man mit der Un-
terzeichnung des Vertrages
eine zweijährige Bindung ein-
geht und sich der Vertrag auch
nach dieser Laufzeit um jeweils
ein weiteres Jahr verlängert,
sofern nicht rechtzeitig gekün-
digt wird. Es gilt immer:

Das Kleingedruckte lesen!

Wenn Sie dennoch irrtümlich
ein Angebot unterzeichnet ha-
ben, sollten Sie prüfen, ob Sie
tatsächlich eine Zahlungspflicht
trifft. In vielen Fällen werden
Rechnungen aufgrund der auf
unzulässige Weise akquirierten
Aufträge nicht gerichtlich betrie-
ben, sondern lediglich einge-
mahnt. Klären Sie mit Ihrem
Rechtsanwalt oder Ihrer Interes-
senvertretung ab, ob Sie zur
Zahlung verpflichtet sind!

entsprechend zuerrichten.

Die gesamte Fachinterprä-
tation kann unter www.kfe.at/
miit weiteren Erläuterungen und
Bildern heruntergeladen wer-
den.



tem Berühren),derSchutzgegen
Eindringen von Feuchte und
Staub sowie Schutz gegen me-
chanische odersonstige Gefähr-
dungen nicht sicherheitsmin-
dernd verändert worden sind.

Bei Vorliegen von anzuwen-
denden Produktnormen, sind
dabei in den jeweiligen Normen
enthaltenen besonderen, geräte-
abhängigen Sicherheitsmerk-
male, wieAnforderungen zurme-
chanischen Sicherheit, zum
Brandschutz, Schutz vor gefähr-
lichenStrahlen,Hygiene-undGe-
sundheitsschutz und Ähnliches,
zu berücksichtigen.

Die rechtlichenGrundlagen für
Prüfungen von elektrischen Ge-
räten und Maschinen bilden fol-
gende Richtlinien bzw. Verord-
nungen:

§ Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG bzw. Niederspan-
nungsgeräteverordnung 1995

§ aschinensicherheitsrichtli-
nie 2006/42/EG bzw.Maschinen-
sicherheitsverordnung 2010

§ Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWGbzw. Medizinproduk-
tegesetz MPG 1996 und Medi-
zinproduktebetreiberverordnung
MPBV 2007 (für Prüfungen von
medizinischen elektrischen Ge-
räten und Systemen)

§ Elektrotechnikverordnung
2002 (mit Novellierung 2010)

§ Bundes-Elektroschutzver-
ordnung 2003

Werden bei herstellerseitigen
Typ- und Stückprüfungen vor al-
lem spezielle Produktnormen
berücksichtigt (z.B. ÖVE/
ÖNORM EN 60335 Reihe,
ÖVE/ÖNORM EN 60601-1 Rei-
he etc.), sind bei wiederkehren-

Prüfung elektrischer Geräte und Maschinen – Teil 1
Übersicht der Prüfungen

Gemäß Elektrotechnikgesetz
1992 sind elektrische Anlagen
und Betriebsmittel innerhalb des
ganzen Bundesgebietes so zu
errichten,herzustellen, instandzu
haltenundzubetreiben,dass ihre
Betriebssicherheit, die Sicher-
heit von Personen und Sachen,
ferner in ihrem Gefährdungs-und
Störungsbereich der sichere und
ungestörte Betrieb anderer elek-
trischerAnlagen undBetriebsmit-
tel sowie sonstiger Anlagen ge-
währleistet ist.

Bei sicherheitstechnischen
Prüfungen von elektrischen Ge-
räten und Maschinen sind grund-
sätzlich folgende Prüfungen zu
unterscheiden:

§ Typprüfung

§ Stückprüfung

§ Wiederkehrende Prüfungen

§ Prüfungen nach Änderungen,
Reparaturenbzw. Instandsetzung

Typprüfung

Die Typprüfung von Geräten
wird herstellerseitig durchgeführt
und stellt die abschließende Ge-
samtprüfung der Geräteentwick-
lung dar. Diese Prüfung umfasst
neben mechanischen, klimati-
schen und elektrotechnischen
Prüfungen eine detaillierte si-
cherheitstechnische Prüfungdes
Gerätes. DieTypprüfungwird pro
Gerätetype bzw. Gerätefamilie
nach Abschluss der Geräteent-
wicklung einmalig durchgeführt.

Stückprüfung

Die Stückprüfung stellt eine
Teilmenge der Typprüfung dar.
Diese Prüfung wird vom Herstel-
ler an jedem gelieferten Gerät
durchgeführt und ist dazu be-
stimmt, Fertigungsfehler aufzu-
decken, die die Sicherheit der

Geräte beeinträchtigen könnten.
Diese Prüfung wird normaler-
weise nach dem Zusammenbau
am kompletten Gerät durchge-
führt.Die Stückprüfungbzw. Erst-
prüfungumfasst Messungen, de-
ren Werte als Bezugswerte für
wiederkehrende Prüfungen bzw.
PrüfungennachReparaturenvon
Geräten und Maschinen dienen.

Wiederkehrende Prüfungen

Diese Prüfungen umfassen
sicherheitstechnische und Funk-
tionsprüfungen in einem festge-
legten Zeitabstand zur Beurtei-
lungderSicherheitundordnungs-
gemäßer Funktion der Geräte
und Maschinen. Die Zeitabstän-
de sind grundsätzlich durch die
Bundes-Elektroschutzverord-
nung vorgegeben. Der Hersteller
vonGerätenundMaschinenkann
jedoch spezielle Prüfpläne bzw.
-fristenvorgeben (siehePrüf-und
Serviceplan). Wiederkehrende
Prüfungen dienen neben dem
Nachweis des sicheren Verwen-
dens vorallem auch dem frühzei-
tigenErkennenvonFunktionsfeh-
lern mit dem Ziel kostenintensi-
ve Betriebsausfälle von Geräten
und Maschinen zu verhindern.

Prüfungen nach Änderungen,
Reparaturenbzw. Instandsetzung

Nach Reparaturen bzw. In-
standsetzungen sowie nach Än-
derungen an elektrischen Gerä-
ten und Maschinen darf bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch
der Geräte keine Gefahr für den
Benutzer oder die Umgebung
des Gerätes bestehen.
Insbesondere wird bei diesen
Prüfungen geprüft, ob die ur-
sprünglichen Kriech- und Luft-
strecken sowie die Maßnahmen
zum Schutz gegen elektrischen
Schlag (direktes und bei indirek-
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den Prüfungen, Prüfungen nach
Änderungen und Reparaturen
von elektrischen Geräten und
Maschinen folgende Normen
anzuwenden:

§ ÖVE/ÖNORM E 8701-1
Prüfung nach Instandset-
zung und Änderung und Wie-
derkehrende Prüfung elektri-
scher Geräte, Teil 1:Allgemei-
ne Anforderungen

§ ÖVE/ÖNORM E 8701-2-
2 Prüfung nach Instandset-
zung und Änderung und Wie-
derkehrende Prüfung elektri-
scher Geräte, Teil 2-2: Beson-
dere Anforderungen für Elek-
trowerkzeuge

§ ÖVE/ÖNORM EN 62353
Medizinische elektrische Ge-
räte – Wiederholungsprüfun-
gen und Prüfung nach In-
standsetzung von medizini-
schen elektrischen Geräten

§ ÖVE/ÖNORM EN 60204-
1 Sicherheit von Maschinen –
Elektrische Ausrüstung von
Maschinen – Teil 1:Allgemei-
ne Anforderungen

Abhängig von der Geräte-
schutzklasse (Schutzklasse I, II,
oder III) sowie den technischen
Anforderungen sind grundsätz-
lich folgende Prüfungen beielek-
trischen Geräten durchzuführen:

§ Sichtprüfung

§ Messung des Schutzleiter-
widerstandes

§ Messung des Isolationswi-
derstandes

§ Messung des Schutzleiter-
stromes/der Ableitströme bzw.
der Berührungsströme

§ Prüfung der Spannungs-
festigkeit (alternative Messung)

§ Messung der Sicherheits-
kleinspannung (bei Schutzkl. III)

§ Funktions- und sicher-

heitstechnische Prüfung

Ist bei ortsveränderlichen bzw.
„steckerfertigen“ Geräten der
Prüfumfang relativeindeutigdefi-
niert, sindbeinetzseitig festange-
schlossenen Geräten und Ma-
schinen sowie großen Maschi-
nenanlagen weitere Prüfpunkte
im Detail zu berücksichtigen:

§ Ausführung des Netzan-
schlusses

§ Netz- und maschinenseitig
ausgeführte Fehlerschutzmaß-
nahmen

§ Geräte- bzw. maschinenin-
terne Potenzialausgleichsverbin-
dungen

§ Einbindunginanlagenseitig
ausgeführtenPotenzialausgleich

§ Ggf. geräte-/maschinen-
seitig montierte elektrische Be-
triebsmittel (z.B. Steckvorrichtun-
gen auf Maschinen)

Alle Prüfungen sind zu doku-
mentieren, wobei abschließend
eine Bewertung des Gerätes
unter Berücksichtigung der ge-
forderten Grenzwerte durchzu-
führen ist.

Die Kennzeichnung eines
Gerätes bzw. einer Maschine
(Typenschild) sowie die techni-
sche Dokumentation (Betriebs-
anleitung, Wartungs- und Ser-
viceanleitungen, Prüfplan, ggf.
vorhandene Prüfprotokolle von
Erst- und wiederkehrenden Prü-
fungen) bilden die Basis jeder
Prüfung.AmTypenschildsind die
grundlegenden Bemessungsda-
ten des Gerätes bzw. der Ma-
schine definiert, die die Grund-
lage für den jeweiligen Prüfum-
fang bilden. Eine umfassende
BewertungdesGeräteskann nur
danndurchgeführtwerden,wenn
Bezugswerte von vorangegan-
genen Prüfungen vorliegen (z.B.
Erstprüfung des Herstellers).

Prüfungen von elektrischen

Geräten und Maschinen gehen
immervon einem Gesamtsicher-
heitskonzept aus. Neben Mes-
sungen von elektrischen Größen
sind auch nichtelektrische Si-
cherheitsziele zu berücksichti-
gen (z.B. Prüfung von sicher-
heitsrelevanten Funktionen, me-
chanischen Schutzeinrichtungen
und Verbindungen).

Abschließend sind die we-
sentlichenAnforderungen fürdie
sicherheitstechnische Prüfung
von elektrischen Geräten und
Maschinen zusammengefasst:

§ Auswahl der entspre-
chenden Messgeräte (Was ist
Wie mit Welchem Messgerät
zu prüfen?)

§ KenntnisdesPrüfumfanges
undderzulässigenGrenzwerte

§ Erfahrung in der jeweiligen
Systemtechnik (insbesondere
beiPrüfungen von größeren Ma-
schinenanlagen und medizini-
schen elektrischen Geräten und
Systemen)

§ FachlicheAusbildung und
regelmäßige Weiterbildung

Die Prüfung muss von einer
Elektrofachkraft bzw. qualifizier-
ten Person durchgeführt werden,
welche auf Grund ihrer Befugnis
bzw. fachlichenAusbildung und
Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlägigen Bestimmungen
die übertragenenArbeiten beur-
teilen und elektrotechnische und
andere mögliche Gefahren er-
kennen und vermeiden kann.

Wolfgang Brandl,

WeiterführendeArtikel:

Teil 2 – Prüfung elektrischer
Geräte

Teil 3 – Prüfungmedizinischer
elektrischerGeräteundSysteme

Teil 4 – Prüfung elektrischer
Maschinen und Maschinenanla-
gen
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Regeln der ÖVGW
Abstände gastechnischer Anlagen zu elektrischen Anlagen

Folgende Messgeräte wur-
den einem Wien Elektrotech-
niker zwischen 14.10. und
17.10.11 gestohlen:

Kathrein MSK 33 Nr. 640

Kathrein MSK 125 (S2) Nr. 26

Sachdienliche Hinweise bitte
an das Kuratorium.

Diebstahl

Näherungen, Parallelführun-
gen und Kreuzungen zwischen
Gasrohrleitungen, gastechni-
schenAnlagen und elektrischen
Anlagen (wie Kabel, Freileitun-
gen, Erder)

1Anwendungsbereich

1.1 Diese Mitteilung listet fol-
gende, in den einzelnenNormen,
Richtlinien und Empfehlungen
vorgeschlagenen Punkte auf:

(1)Abstände zwischen Gas-
rohrleitungen sowie Gastechni-
schen Einrichtungen einerseits
und elek- trischen Anlagen und
elektrotechnischen Einrichtun-
gen (Freileitungen, Kabel und
Erderanlagen sowie Freiluft-
schaltanlagen etc.) andererseits.

(2) Maßnahmen, wenn aus
technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen diese Abstände
nicht einge- halten werden kön-
nen.

1.2 Diese Mitteilung bezieht
sich nur auf Anlagen der Gas-
technik und elektrischeAnlagen
(entsprechend dem Elektrotech-
nikgesetz).

Die aufgrund der elektrischen
Beeinflussung erforderlichen
Abstände gelten nur zu metalle-
nenAn- lagen der Gastechnik.

1.3 Die nachstehend ange-
führten Regelabstände sind den

in eckigen
Klammern ( ] an-
geführten Re-
gelwerken ent-
nommen. Die in
runden Klam-
mern ( ) ange-
führten Werte
sind unter be-
stimmten Maß-
nahmen als Min-
destabstände
zu sehen und
ebenfalls der zi-
tierten Regel
en tn om me n .
Die ein- zuhal-
tenden Maßnah-
men sind imAb-
schnitt 8 aufge-
listet und in der
Spalte „Maßnahmen“ angeführt.

2 Allgemeines

2.1 Bei Einhaltung der Regel-
abstände kann davon ausgegan-
gen werden, daß gegenseitige
mechanische Beschädigungen
bei Verlege- bzw. betrieblich be-
dingten Erhaltungs- und Sanie-
rungsarbeiten vermieden wer-
den. BeiUnterschreitungderRe-
gelabstände bis auf den zuläs-
sigen Mindestabstand muß mit
einem erhöhten Verlege- und/
oder Betriebsaufwand gerech-
net werden.

2.2 Die Einhaltung der zuläs-
sigen Grenzwerte für elektrische
Beeinflussungbeim Zusammen-
treffen von elektrischenAnlagen
und umhüllten metallenen Gas-
rohrleitungen werden bei Einhal-
tung der Mindestabstände si-
chergestellt.

2.3 Im Regelfall wird auch si-
chergestellt, daß sowohl die ka-
thodischen Schutzmaßnahmen
an den umhüllten Gasrohrleitun-

gen nicht unwirksam werden, als
auch die kathodisch geschützten
Gas- rohrleitungen andere me-
tallene Einbauten und Einrich-
tungen nicht unzulässig beein-
flussen.

Die Größe der jeweils zuläs-
sigen Beeinflussung ist in ÖVE-
B 5: 1969 festgelegt.

2.4 Die Schichtdicke einer
werkseitig aufgebrachten Poly-
ethylenumhüllung bei Normal-
ausführung be- trägt mindestens
1,8 mm (DIN 30670).

Die mittlere Durchschlagfes-
tigkeit dieser Werksumhüllung
wird von den Herstellerwerken
mit 40 kV/mm angegeben.

2.5 BeiAufbringung von Kor-
rosionsschutzbändern aus
Kunststoff kann pro mm Schicht-
dicke mit einer mittleren Durch-
schlagsfestigkeit von 20 kV bis
40 kV gerechnet werden.

2.6 Die Durchschlagsfestig-
keit ist zu attestieren.
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Best. Art.
ARTIKEL

Packungs- Preis/Packung
Menge Nr. Einheit[Stk] [EURO]
____ 200 Sicherheitsprotokoll "ERSTPRÜFUNG" 66,00

Bestehend aus Art.Nrn.: 260, 261, 262, 251, 280, 283, jew. 25
____ 201 Sicherheitsprotokoll "WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG" 36,40

Bestehend aus Art.Nrn.: 251, 280, 283, jeweils 25
____ 240 BefundBeleuchtungs-u.Beschallungsanlagen 10 13,80

vonVeranstaltungsstätten
____ 250 Anlagenbuch - Mappe 25 17,70
____ 251 Befund 25 13,50
____ 260 AnlagenbuchElektrischeAnlagen 25 13,40
____ 261 AnlagenbuchVerteiler 25 9,15
____ 262 AnlagenbuchBetriebsmittel 25 9,40
____ 263 AnlagenbuchBlitzschutzanlagen 25 15,10
____ 264 AnlagenbuchLeuchtanlagen 25 15,10
____ 265 Anlagenbuch:Sicherheitsstromerz.u.Sich.Bel. 25 13,40
____ 268 AnlagenbuchPhotovoltaikanlagen 25 14,50
____ 269 AnlagenbuchundPrüfung: el.Anl.d.Tankstelle 10 31,00
____ 270 Anlagenbuch,Besichtigung,Anl.in explos.Ber. 10 20,80
____ 280 Prüfung: Elek. Anl. Erproben und Messen 25 13,40
____ 283 Prüfung:Elek.Anl.Besichtigung 25 13,40
____ 284 Prüfung:Leuchtanlagen 25 15,80
____ 285 Prüfung,Besichtig.,Messung:Sicherheitsstromerz. 25 14,35
____ 286 Prüfung:Blitzschutzanlagen 25 15,20
____ 288 Prüfung:Photovoltaikanlagen 25 13,50
____ 208 Praxisräumeder Dental- u. Humanmedizin 10 15,50
____ 209 Med.techn. Geräte (MG 751) 10 15,50
____ 450 SicherheitsvignettemitNamensdruck 100 98,60
____ 450,3SicherheitsvignettemitNamensdruck 300 268,00
____ 452 Behelfszange 1 10,50
____ ___ _________________________________________________
____ ___ _________________________________________________

Seminare des KFE:
QUALIFIKATIONSSEMINARE FÜR ZERTIFIKAT KFE-

TECHNIKER FÜR ELEKTROTECHNIK:

MODUL 1:Praxisbez. Anwendung der Errichtungsbe-
stimmungen, Dokumentation

o Nr. 9011201 Wien 13., 14. u. 15.02.2012
o Nr. 9011202 Graz 12., 13. u. 14.03.2012
o Nr. 9011203 Wien 23., 24. u. 25.04.2012

MODUL 2:Messung in elektr. Anlagen, Gesetzl.
Grundlagen für die Anlagenüberprüfung

o Nr. 9021201 Wien 19., 20. u. 21.03.2012
o Nr. 9021202 Graz 16., 17. u. 18.04.2012
o Nr. 9021203 Wien 14., 15. u. 16.05.2012

MODUL 3: Arbeiten unter Niederspannung
- ÖVE EN 50110

o Nr. 9031201 Wien 26. u. 27.03.2012
o Nr. 9031202 Wien 04. u. 05.06.2012

Prüfung nach ÖVE-ÖNORM E 8701
o Nr. 9121201 Wien 08.05.2012

Weitere Informationen zu den Seminaren und Anmel-
dung auf unserer Homepage www.kfe.at - Seminare.

Kooperationspartner der

e-Marken-Gemeinschaft


